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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Allgemeinverfügung über die Errichtung eines Grundschulverbundes in MeerbuschAllgemeinverfügung über die Errichtung eines Grundschulverbundes in MeerbuschAllgemeinverfügung über die Errichtung eines Grundschulverbundes in MeerbuschAllgemeinverfügung über die Errichtung eines Grundschulverbundes in Meerbusch----OsterathOsterathOsterathOsterath    
 
Der Rat der Stadt Meerbusch hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 beschlossen: 
 
„Die Stadt Meerbusch errichtet im Wege der Änderung einen Grundschulverbund aus der städtischen 
Gemeinschaftsgrundschule Erwin-Heerich-Schule Bovert, Neusser Feldweg 2, 40670 Meerbusch und der städtischen 
Barbara-Gerretz-Schule, katholische Grundschule, Fröbelstraße 14, 40670 Meerbusch zum 1. August 2016. 
 
Der Grundschulverbund wird in der städtischen Liegenschaft Wienenweg 38 untergebracht. Die städtischen 
Liegenschaften, in denen die beiden Schulen bisher untergebracht sind, werden zum 1. August 2016 als 
Schulstandort aufgegeben und entwidmet.  
 
Hauptstandort wird die Gemeinschaftsgrundschule, Teilstandort die katholische Bekenntnisschule.  
 
Der Grundschulverbund führt den Namen: Städtische Gemeinschaftsgrundschule Wienenweg mit katholischem 
Teilstandort, Primarstufe.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderliche Genehmigung der Schulaufsicht gem. § 81 (3) Schulgesetz NRW 
zu beantragen. “ 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat diesen Beschluss mit Verfügung vom 10. September 2015 gem. § 81 (3) 
Schulgesetz NRW genehmigt. 
 
Dementsprechend verfüge ich hiermit, den o.g. Grundschulverbund zum 1. August 2016 zu errichten.  
 
Der Beschluss und die ihm zugrunde liegenden Vorlagen, auf die ich zur Begründung dieser Allgemeinverfügung 
Bezug nehme, können ebenso wie die Genehmigung der Bezirksregierung während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (montags – freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 15:00 
Uhr) oder nach Terminabsprache (Tel.: 02159/916247) im Verwaltungsgebäude Bommershöfer Weg 2 – 8, 40670 
Meerbusch-Osterath, Schulverwaltung, Zimmer 222, eingesehen werden.  
 
Diese Allgemeinverfügung mit dem ihr zugrunde liegenden Ratsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Sie gilt gem. § 41 (4) Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land NRW einen Tag nach dieser Bekanntmachung als 
bekanntgegeben.  
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Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 27 a Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land NRW auch über die 
Internetseite der Stadt Meerbusch zugänglich: www.meerbusch.de. 
 
Rechtsgrundlagen 
 

- Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW.  S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. März 2015 (GV. NRW.  S. 297) 

 
- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VwVfG NRW) Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 
GV. NRW. S.602, SGV. NRW. 2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.Mai 2014 GV. NRW. S.294 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Alllgemeinverfügung können Sie beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle Klage erheben.  

 
Ergänzung der Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom  
07.11.2012 (GV. NRW S. 548) eingereicht werden. 
 
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf der 
Homepage des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen.  
 
  
Meerbusch, den 30. September 2015 
 
gez. 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
Bürgermeisterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung    
der Stadt Meerbuschder Stadt Meerbuschder Stadt Meerbuschder Stadt Meerbusch    

zur Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2016/2017zur Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2016/2017zur Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2016/2017zur Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2016/2017    
 
Im Folgenden wird die Aufforderung zur Schulanmeldung mit den Anmeldeterminen zusätzlich zu dem persön-
lichen Anschreiben an die dem Schulträger bekannten Erziehungsberechtigten öffentlich bekannt gemacht.  
 
Meerbusch, den 28. September 2015 
 
gez. 
 
Frank Maatz 
Erster Beigeordneter  
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